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Service-Bestimmungen der PVA TePla AG, Wettenberg 

Soweit nicht anders vereinbart, gelten für Service-Aufträge die folgenden Bedingungen für Reparatur 
und Wartung an Maschinen und Anlagen 

 
  

Die nachstehenden Bestimmungen gelten in 
der Ergänzung der Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen der PVA TePla AG soweit nichts 
anderes in der Auftragsbestätigung verein-
bart ist. 
 

1. Vertragsschluss, Allgemeines: 

1.1 Liegt eine unwidersprochene schriftliche 
Auftragsbestätigung vor, so ist diese für 
den Inhalt des Vertrages und den Umfang 
der Reparatur maßgebend. Nebenabreden 
und Vertragsänderungen bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung des Auftragneh-
mers. 

1.2 Ist der Reparaturgegenstand nicht vom 
Auftragnehmer geliefert, so hat der Kunde 
auf bestehende gewerbliche Schutzrechte 
hinsichtlich des Gegenstandes hinzuwei-
sen; sofern den Auftragnehmer kein Ver-
schulden trifft, stellt der Kunde den Auf-
tragnehmer von eventuellen Ansprüchen 
Dritter aus gewerblichen Schutzrechten 
frei. 

2. Nicht durchführbare Reparatur 

2.1 Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlages 
erbrachten Leistungen sowie der weitere 
entstandene und zu belegende Aufwand 
(Fehlersuchzeit gleich Arbeitszeit) werden 
dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn 
die Reparatur aus vom Auftragnehmer 
nicht zu vertretenden Gründen nicht 
durchgeführt werden kann, insbesondere 
weil 
– der beanstandete Fehler bei der In- 
        spektion nicht aufgetreten ist, 
– Ersatzteile nicht zu beschaffen sind, 
– der Kunde den vereinbarten Termin 
       schuldhaft versäumt hat, 
– der Vertrag während der Durchfüh- 
       rung gekündigt worden ist. 

2.2 Der Reparaturgegenstand braucht nur auf 
ausdrücklichen Wunsch des Kunden gegen 
Erstattung der Kosten wieder in den Ur-
sprungszustand zurückversetzt zu werden, 
es sei denn, dass die vorgenommenen Ar-
beiten nicht erforderlich waren. 

2.3 Bei nicht durchführbarer Reparatur haftet 
der Auftragnehmer nicht für Schäden am 
Reparaturgegenstand, die Verletzung ver-
traglicher Nebenpflichten und für Schäden, 
die nicht am Reparaturgegenstand selbst 
entstanden sind, gleichgültig auf welchen 
Rechtsgrund sich der Kunde beruft. Dieser 
Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers 
oder leitender Angestellter des Auftrag-
nehmers. 

3. Kostenangaben, Kostenvoran-
schlag  

3.1 Soweit möglich, wird dem Kunden bei 
Vertragsabschluss der voraussichtliche Re-
paraturpreis angegeben, andernfalls kann 
der Kunde Kostengrenzen setzen. 

Kann die Reparatur zu diesen Kosten nicht 
durchgeführt werden oder hält der Auf-
tragnehmer während der Reparatur die 
Ausführung zusätzlicher Arbeiten für not-
wendig, so ist das Einverständnis des Kun-
den einzuholen, wenn die angegebenen 
Kosten um mehr als 15% überschritten 
werden. 

3.2 Wird vor der Ausführung der Reparatur ein 
Kostenvoranschlag mit verbindlichen Preis-
ansätzen gewünscht, so ist dies vom Kun-
den ausdrücklich zu verlangen. Ein derarti-
ger Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, 
wenn er schriftlich abgegeben und als ver-
bindlich bezeichnet wird 

4. Preis und Zahlung  

4.1 Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei 
Vertragsabschluss eine angemessene Vor-
auszahlung zu verlangen. 

4.2 Bei der Berechnung der Reparatur sind die 
Preise für verwendete Teile, Materialien 
und Sonderleistungen sowie die Preise für 
die Arbeitsleistungen, die Fahrt- und 
Transportkosten jeweils gesondert auszu-
weisen. Wird die Reparatur aufgrund eines 
verbindlichen Kostenvoranschlages ausge-
führt, so genügt eine Bezugnahme auf den 
Kostenvoranschlag, wobei nur Abweichun-
gen im Leistungsumfang besonders aufzu-
führen sind. 

4.3 Die Mehrwertsteuer wird in der jeweiligen 
gesetzlichen Höhe zusätzlich zu Lasten des 
Kunden berechnet. 

4.4 Eine Beanstandung seitens des Kunden 
muss schriftlich spätestens vier Wochen 
nach Zugang der Rechnung erfolgen. 

4.5 Die Zahlung ist bei Abnahme und 
Aushändigung oder Übersendung der 
Rechnung ohne Skonto zu leisten  

4.6 Zurückhaltung von Zahlungen oder die 
Aufrechnung wegen etwaiger vom Auf-
tragnehmer bestrittener Gegenansprüche 
des Kunden ist nicht statthaft. 

4.7 Die Abtretung von gegen uns bestehenden 
Forderungen oder sonstigen Rechten ist 
ausgeschlossen 

5. Mitwirkung und technische Hilfe-
leistung des Kunden bei Reparatur 
außerhalb des Werkes des Auf-
tragnehmers 

5.1 Der Kunde hat das Reparaturpersonal bei 
der Durchführung der Reparatur auf seine 
Kosten zu unterstützen. 

5.2 Der Kunde hat die zum Schutz von Perso-
nen und Sachen am Reparaturplatz not-
wendigen speziellen Maßnahmen zu tref-
fen. Er hat auch den Reparaturleiter über 
bestehende spezielle Sicherheitsvorschrif-
ten zu unterrichten, soweit diese für das 
Reparaturpersonal von Bedeutung sind. Er 
benachrichtigt den Auftragnehmer von 
Verstößen des Reparaturpersonals gegen 
solche Sicherheitsvorschriften. Bei schwer-

wiegenden Verstößen kann er dem Zuwi-
derhandelnden im Benehmen mit dem Re-
paraturleiter den Zutritt zur Reparaturstelle 
verweigern. 

5.3 Der Kunde ist auf seine Kosten zur techni-
schen Hilfeleistung verpflichtet, insbeson-
dere zu: 

a) Bereitstellung der notwendigen geeig-
neten Hilfskräfte in der für die Repara-
tur erforderlichen Zahl und für die er-
forderliche Zeit; die Hilfskräfte haben 
die Weisungen des Reparaturleiters zu 
befolgen. Der Auftragnehmer über-
nimmt für die Hilfskräfte keine Haftung, 
ist durch die Hilfskräfte ein Mangel oder 
Schaden aufgrund von Weisungen des 
Reparaturleiters entstanden, gelten die 
Regelungen der Abschnitte 10 und 11 
entsprechend. 

b) Vornahme aller Bau-, Bettungs- und 
Gerüstarbeiten einschließlich Beschaf-
fung der notwendigen Baustoffe. 

c) Bereitstellung der erforderlichen Vor-
richtungen und schweren Werkzeuge 
sowie der erforderlichen Bedarfsge-
genstände und -stoffe. 

d) Bereitstellung von Heizung, Beleuch-
tung, Betriebskraft, Wasser einschließ-
lich der erforderlichen Anschlüsse. 

e) Bereitstellung notwendiger, trockener 
und verschließbarer Räume für die Auf-
bewahrung des Werkzeugs des Repara-
turpersonals. 

f) Schutz der Reparaturstelle und -
materialien vor schädlichen Einflüssen 
jeglicher Art, Reinigen der Reparatur-
stelle. 

g) Bereitstellung geeigneter, diebessiche-
rer Aufenthaltsräume und Arbeitsräume 
(mit Beheizung, Beleuchtung, Waschge-
legenheit, sanitärer Einrichtung) und 
Erster Hilfe für das Reparaturpersonal. 

h) Bereitstellung der Materialien und Vor-
nahme aller sonstigen Handlungen, die 
zur Einregulierung des Reparaturge-
genstandes und zur Durchführung einer 
vertraglich vorgesehenen Erprobung 
notwendig sind. 

5.4 Die technische Hilfeleistung des Kunden 
muss gewährleisten, dass die Reparatur 
unverzüglich nach Ankunft des Reparatur-
personals begonnen und ohne Verzöge-
rung bis zur Abnahme durch den Kunden 
durchgeführt werden kann. Soweit beson-
dere Pläne oder Anleitungen des Auftrag-
nehmers erforderlich sind, stellt dieser sie 
dem Kunden rechtzeitig zur Verfügung. 

5.5 Kommt der Kunde seinen Pflichten nicht 
nach, so ist der Auftragnehmer nach An-
kündigung berechtigt, jedoch nicht ver-
pflichtet, die dem Kunden obliegenden 
Handlungen an seiner Stelle und auf seine 
Kosten vorzunehmen. Der Auftragnehmer 
ist in einem solchen Fall nach Vorankündi-
gung berechtigt, die Reparatur abzubre-
chen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen 
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Rechte und Ansprüche des Auftragneh-
mers unberührt. 

6. Transport und Versicherung bei 
Reparatur im Werk des Auftrag-
nehmers  

6.1 Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart 
ist, wird ein auf Verlangen des Kunden 
durchgeführter An- und Abtransport des 
Reparaturgegenstandes - einschließlich ei-
ner etwaigen Verpackung und Verladung - 
auf seine Rechnung durchgeführt, andern-
falls wird der Reparaturgegenstand vom 
Kunden auf seine Kosten beim Auftrag-
nehmer angeliefert und nach Durchfüh-
rung der Reparatur beim Auftragnehmer 
durch den Kunden wieder abgeholt. 

6.2 Der Kunde trägt die Transportgefahr. 

6.3 Auf Wunsch des Kunden wird auf seine 
Kosten der Hin- und ggf. der Rücktransport 
gegen die versicherbaren Transportgefah-
ren, z. B. Diebstahl, Bruch, Feuer versi-
chert. 

6.4 Während der Reparaturzeit im Werk des 
Auftragnehmers besteht kein Versiche-
rungsschutz. Der Kunde hat für die Auf-
rechterhaltung des bestehenden Versiche-
rungsschutzes für den Reparaturgegens-
tand, z. B. hinsichtlich Feuer-, Leitungs-
wasser-, Sturm- und Maschinenbruchversi-
cherung, zu sorgen. Nur auf ausdrückli-
chen Wunsch und auf Kosten des Kunden 
kann Versicherungsschutz für diese Gefah-
ren besorgt werden. 

6.5 Bei Verzug des Kunden mit der Übernah-
me kann der Auftragnehmer für Lagerung 
in seinem Werk Lagergeld berechnen. Der 
Reparaturgegenstand kann nach Ermessen 
des Auftragnehmers auch anderweitig auf-
bewahrt werden. Kosten und Gefahr der 
Lagerung gehen zu Lasten des Kunden. 

7. Reparaturfrist 

7.1 Die Angaben über die Reparaturfristen 
beruhen auf Schätzungen und sind daher 
nicht verbindlich. 

7.2 Die Vereinbarung einer verbindlichen 
Reparatur, die schriftlich als verbindlich be-
zeichnet sein muss, kann der Kunde erst 
dann verlangen, wenn der Umfang der Ar-
beiten genau feststeht. 

7.3 Die verbindliche Reparaturfrist ist eingehal-
ten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Repara-
turgegenstand zur Übernahme durch den 
Kunden, im Falle einer vertraglich vorgese-
henen Erprobung zu deren Vornahme, be-
reit ist. 

7.4 Bei später erteilten Zusatz- und Erweite-
rungsaufträgen oder bei notwendigen zu-
sätzlichen Reparaturarbeiten verlängert 
sich die vereinbarte Reparaturfrist entspre-
chend. 

7.5 Verzögert sich die Reparatur durch Maß-
nahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, 
insbesondere Streik und Aussperrung so-
wie den Eintritt von Umständen, die vom 
Auftragnehmer nicht verschuldet sind, so 
tritt, soweit solche Hindernisse nachweis-
lich auf die Fertigstellung der Reparatur 
von erheblichem Einfluss sind, eine ange-
messene Verlängerung der Reparaturfrist 
ein; dies gilt auch dann, wenn solche Um-
stände eintreten, nachdem der Auftrag-
nehmer in Verzug geraten ist. 

7.6 Erwächst dem Kunden nachweisbar infolge 
Verzugs des Auftragnehmers ein Schaden, 
so ist er unter Ausschluss weiterer Ansprü-
che berechtigt, eine Verzugsentschädigung 
zu verlangen; diese beträgt für jede volle 
Woche der Verspätung 0,5 %, im ganzen 
aber höchstens 5% vom Reparaturpreis 
für denjenigen Teil des vom Auftragneh-
mer zu reparierenden Gegenstandes, der 
infolge der Verspätung nicht rechtzeitig 
benutzt werden kann. 

7.7 Gewährt der Kunde dem im Verzug befind-
lichen Auftragnehmer eine angemessene 
Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, 
dass er nach Ablauf dieser Frist die An-
nahme der Reparaturarbeit ablehne, und 
wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist 
der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Weite-
re Ansprüche bestehen - unbeschadet 11.3 
- nicht. 

8. Abnahme 

8.1 Der Kunde ist zur Abnahme der Repara-
turarbeit verpflichtet, sobald ihm deren Be-
endigung angezeigt worden ist und eine 
etwa vertraglich vorgesehene Erprobung 
des Reparaturgegenstandes stattgefunden 
hat. Erweist sich die Reparatur als nicht 
vertragsgemäß, so ist der Auftragnehmer 
zur Beseitigung des Mangels verpflichtet. 
Dies gilt nicht, wenn der Mangel für die In-
teressen des Kunden unerheblich ist oder 
auf einem Umstand beruht, der dem Kun-
den zuzurechnen ist. Liegt ein nicht we-
sentlicher Mangel vor, so kann der Kunde 
die Abnahme nicht verweigern, wenn der 
Auftragnehmer seine Pflicht zur Beseiti-
gung des Mangels ausdrücklich anerkennt. 

8.2 Verzögert sich die Abnahme ohne Ver-
schulden des Auftragnehmers, so gilt die 
Abnahme nach Ablauf zweier Wochen seit 
Anzeige der Beendigung der Reparatur als 
erfolgt. 

8.3 Mit der Abnahme entfällt die Haftung des 
Auftragnehmers für erkennbare Mängel, 
soweit sich der Kunde nicht die Geltend-
machung eines bestimmten Mangels vor-
behalten hat. 

9. Eigentumsvorbehalt, erweitertes 
Pfandrecht 

9.1 Der Auftragnehmer behält sich das Eigen-
tum an allen verwendeten Zubehör-, Er-
satzteilen und Austauschaggregaten bis 
zum Eingang aller Zahlungen aus dem Re-
paraturvertrag vor. Weitergehende Siche-
rungsvereinbarungen können getroffen 
werden. 

9.2 Dem Auftragnehmer steht wegen seiner 
Forderung aus dem Reparaturvertrag ein 
Pfandrecht an dem aufgrund des Vertrages 
in seinen Besitz gelangten Reparaturge-
genstand des Kunden zu. Das Pfandrecht 
kann auch wegen Forderungen aus früher 
durchgeführten Arbeiten, Ersatzteilliefe-
rungen und sonstigen Leistungen geltend 
gemacht werden, soweit sie mit dem Re-
paraturgegenstand im Zusammenhang 
stehen. Für sonstige Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung gilt das Pfandrecht 
nur, soweit diese unbestritten oder rechts-
kräftig sind. 

10. Gewährleistung  

10.1 Nach Abnahme der Reparatur haftet der 
Auftragnehmer für Mängel der Reparatur, 

zu denen auch das Fehlen ausdrücklich 
zugesicherter Eigenschaften gehört, die in-
nerhalb von sechs Monaten nach Abnahme 
auftreten, unter Ausschluss aller anderen 
Ansprüche des Kunden unbeschadet Nr. 6 
und 11. in der Weise, dass er die Mängel 
zu beseitigen hat. Der Kunde hat einen 
festgestellten Mangel unverzüglich schrift-
lich dem Auftragnehmer anzuzeigen. Sein 
Recht, den Mangel geltend zu machen, 
verjährt in sechs Monaten vom Zeitpunkt 
der Anzeige an. 

10.2 Die Frist für die Mängelhaftung wird um 
die Dauer der durch die Nachbesserungs-
arbeiten verursachten Ausfallzeit des Repa-
raturgegenstandes verlängert. 

10.3 Die Haftung des Auftragnehmers besteht 
nicht, wenn der Mangel für die Interessen 
des Kunden unerheblich ist oder auf einem 
Umstand beruht, der dem Kunden zuzu-
rechnen ist. Dies gilt insbesondere bezüg-
lich der vom Kunden beigestellten Teile. 

10.4 Durch etwa seitens des Kunden oder 
Dritter unsachgemäß ohne vorherige Zu-
stimmung des Auftragnehmers vorge-
nommene Änderungen oder Reparaturar-
beiten wird die Haftung des Auftragneh-
mers für die daraus entstehenden Folgen 
aufgehoben. Nur in dringenden Fällen der 
Gefährdung der Betriebssicherheit und zur 
Abwehr unverhältnismäßig großer Schä-
den, wobei der Auftragnehmer sofort zu 
verständigen ist, oder wenn der Auftrag-
nehmer mit der Beseitigung des Mangels in 
Verzug ist, hat der Kunde das Recht, den 
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen 
zu lassen und vom Auftragnehmer Ersatz 
der notwendigen Kosten zu verlangen. 

10.5 Von den durch die Ausbesserung entste-
henden unmittelbaren Kosten trägt der 
Auftragnehmer - soweit sich die Beanstan-
dung als berechtigt herausstellt - die Kos-
ten des Ersatzstückes einschließlich des 
Versandes sowie die angemessenen Kos-
ten des Aus- und Einbaues, ferner, falls 
dies nach Lage des Einzelfalles billigerwei-
se verlangt werden kann, die Kosten der 
etwa erforderlichen Gestellung seiner Mon-
teure und Hilfskräfte. Im Übrigen trägt der 
Kunde die Kosten. 

10.6 Lässt der Auftragnehmer eine ihm gestellte 
angemessene Nachfrist für die Mängelbe-
seitigung durch sein Verschulden fruchtlos 
verstreichen, so hat der Kunde ein Minde-
rungsrecht. Das Minderungsrecht des Kun-
den besteht auch in sonstigen Fällen des 
Fehlschlagens der Mängelbeseitigung. Nur 
wenn die Reparatur trotz der Minderung 
für den Kunden nachweisbar ohne Interes-
se ist, kann der Kunde nach Ankündigung 
vom Vertrag zurücktreten. 

11. Sonstige Haftung des Auftragneh-
mers, Haftungsausschluss 

11.1 Werden Teile des Reparaturgegenstandes 
durch Verschulden des Auftragnehmers 
beschädigt, so hat der Auftragnehmer die-
se nach seiner Wahl auf seine Kosten zu 
reparieren oder neu zu liefern. Die Ersatz-
pflicht beschränkt sich der Höhe nach auf 
den vertraglichen Reparaturpreis, soweit 
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des 
Inhabers oder leitender Angestellter des 
Auftragnehmers vorliegt. 
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11.2 Wenn durch Verschulden des Auftragneh-
mers der Reparaturgegenstand vom Kun-
den infolge unterlassener oder fehlerhafter 
Ausführung von vor oder nach Vertrags-
schluss liegenden Vorschlägen und Bera-
tungen sowie anderen vertraglichen Ne-
benverpflichtungen - insbesondere Anlei-
tung für Bedienung und Wartung des Re-
paraturgegenstandes - nicht vertragsge-
mäß verwendet werden kann, so gelten 
unter Ausschluss weiterer Ansprüche des 
Kunden die Regelungen der Abschnitte 10 
und 11, 1. und 3. entsprechend. 

11.3 Der Kunde kann über die ihm in diesen 
Bestimmungen zugestandenen Ansprüche 
hinaus keine Ersatzansprüche, insbesonde-
re keine Ansprüche auf Schadensersatz, 
auch nicht aus außervertraglicher Hand-
lung, oder sonstige Rechte wegen etwai-
ger Nachteile, die mit der Reparatur zu-
sammenhängen, gegen den Auftragneh-
mer geltend machen, gleichgültig auf wel-
chen Rechtsgrund er sich beruft. Dieser 
Haftungsausschuss gilt nicht bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers 
oder leitender Angestellter des Auftrag-
nehmers und in den Fällen, in denen nach 
Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der Re-
paratur für Personenschäden oder für 
Sachschäden an privat genutzten Gegens-
tänden gehaftet wird. Er gilt auch nicht 
beim Fehlen von Eigenschaften, die aus-
drücklich zugesichert sind, wenn die Zusi-
cherung gerade bezweckt hat, den Kunden 
gegen Schäden, die nicht am Reparatur-
gegenstand selbst entstanden sind, abzu-
sichern. 

12. Ersatzleistung des Kunden  

Werden bei Reparaturarbeiten außerhalb 
des Werkes des Auftragnehmers ohne 
Verschulden des Auftragnehmers die von 
ihm gestellten Vorrichtungen oder Werk-
zeuge auf dem Reparaturplatz beschädigt 
oder geraten sie ohne sein Verschulden in 
Verlust, so ist der Kunde zum Ersatz dieser 
Schäden verpflichtet. Schäden, die auf 
normale Abnutzung zurückzuführen sind, 
bleiben außer Betracht. 

13. Datenschutz 

 Wir weisen darauf hin, dass wir die erhal-
tenen Daten des Kunden im Sinne des 
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten. Es 
erfolgt eine Speicherung personenbe-
zogener Daten auch bei Konzerngesell-
schaften und ausliefernden Stellen (§§ 28, 
33 Bundesdatenschutzgesetz). 

14. Gerichtsstand, anwendbares Recht  

14.1. Für diese Servicebestimmungen und 
sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Kunden und dem Auftragnehmer gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des internationalen Kau-
frechts (CISG). 

14.2.Für alle Streitigkeiten aus dem Vertrags-
verhältnis ist, wenn der Kunde Kaufmann 
im Sinne des Handelsgesetzbuchs, eine ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist, ist das Gericht am Sitz des Auf-
tragnehmers ausschließlich zuständig. Der 
Auftragnehmer kann auch das Gericht, das 
für seine mit der Reparatur betraute 

Zweigniederlassung zuständig ist, oder das 
für den Kunden zuständige Gericht anru-
fen. 

 


